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L 87 Wulften: Radwegbau unter Vollsperrung ab 12. Oktober

Ab Montag, 12. Oktober, ist im Zuge der Landesstraße 87 mit Behinderungen zu rechnen.
Grund ist der Beginn der Bauarbeiten für den Radwegneubau in Wulften in Richtung Belm
unter Vollsperrung.

Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück
mit.

Der Radwegbau beginnt westlich des Knotenpunktes L 105 / L 87 in Wulften auf der Belmer
Straße und endet nach ca. 1.600 m in Richtung Belm mit dem Beginn der Lindenstraße bzw.
der Einmündung des Alten Postweges. Mit diesem Neubau erfolgt ein Lückenschluss, so
dass zukünftig an der Landesstraße durchgängig ein Radweg zur Verfügung stehen wird.
Die Bauarbeiten müssen aufgrund der beengten Platzverhältnisse unter Vollsperrung der
Landesstraße erfolgen. Eine Umleitungsstrecke wird über Belm (Lindenstraße und Bremer
Straße), die Bundesstraße 51 und Nordhausen (Schlederhausener Straße) nach Wulften
(Ostercappelner Straße) und entsprechend in Gegenrichtung geführt.

Die unmittelbaren Anwohner werden in Form von Handzettel über den Bauablauf und kurz-
zeitige Sperrungen ihrer Zufahrten direkt informiert. Sofern Bushaltestellen aufgrund der
Sperrung nicht angefahren werden können, sind die Aushänge an den betroffenen Haltestel-
len zu beachten.

Die Bauarbeiten dauern bis Mitte Dezember 2020 an. Sofern die Arbeiten nicht bis zu die-
sem Zeitraum fertig gestellt werden können, sollen die Restarbeiten Anfang des neuen Jah-
res stattfinden. Hierzu wird rechtzeitig in der Presse informiert. Die vom Land Niedersachsen
getragenen Baukosten belaufen sich auf insgesamt 550.000 €.

Der Geschäftsbereich Osnabrück der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau
und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer um Aufmerksamkeit im Baustellenbereich und auf
den Umleitungsstrecken und dankt allen Anwohner, Gewerbetreibenden und Verkehrsteil-
nehmer für ihr Verständnis für die mit diesen erforderlichen Bautätigkeiten verbundenen Be-
einträchtigungen.
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